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703-5 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
 

1. Aktualisierung 2013 (1. Januar 2013) 
 
 
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wurde durch Art. 1a des Gesetzes zur Bekämpfung von 
Preismissbrauch im Bereich der Energieversorgung und des Lebensmittelhandels v. 18. Dezember 2007, 
BGBl. I S. 2966, mit Wirkung vom 1. Januar 2013 wie folgt geändert: 
 
 

alt 
 
§ 20  Diskriminierungsverbot, Verbot unbilliger 
Behinderung 

(1)-(2) … 
(3) Marktbeherrschende Unternehmen und 

Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des 
Absatzes 1 dürfen ihre Marktstellung nicht dazu 
ausnutzen, andere Unternehmen im Geschäftsver-
kehr dazu aufzufordern oder zu veranlassen, ihnen 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu 
gewähren. Satz 1 gilt auch für Unternehmen und 
Vereinigungen von Unternehmen im Verhältnis zu 
den von ihnen abhängigen Unternehmen. 

 
(4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und 

mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht 
dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, 
solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar 
unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung 
im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, 
wenn ein Unternehmen 

1. Lebensmittel im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches 
unter Einstandspreis oder 

2. andere Waren oder gewerbliche Leistungen 
nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis 
oder 

3. von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit 
denen es auf dem nachgelagerten Markt 
beim Vertrieb von Waren oder gewerblichen 
Leistungen im Wettbewerb steht, für deren 
Lieferung einen höheren Preis fordert, als es 
selbst auf diesem Markt 

anbietet, es sei denn, dies ist jeweils sachlich ge-
rechtfertigt. Das Anbieten von Lebensmitteln unter 
Einstandspreis ist sachlich gerechtfertigt, wenn es 
geeignet ist, den Verderb oder die drohende Un-
verkäuflichkeit der Waren beim Händler durch 
rechtzeitigen Verkauf zu verhindern sowie in ver-
gleichbar schwerwiegenden Fällen. Werden Le-
bensmittel an gemeinnützige Einrichtungen zur 
 

neu 
 
§ 20  Diskriminierungsverbot, Verbot unbilliger 
Behinderung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Marktbeherrschende Unternehmen und 

Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des 
Absatzes 1 dürfen ihre Marktstellung nicht dazu 
ausnutzen, andere Unternehmen im Geschäftsver-
kehr dazu aufzufordern oder zu veranlassen, ihnen 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu 
gewähren. Satz 1 gilt auch für Unternehmen und 
Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 im Verhältnis zu den von ihnen 
abhängigen Unternehmen. 

(4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und 
mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht 
dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, 
solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar 
unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung 
im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, 
wenn ein Unternehmen Waren oder gewerbliche 
Leistungen nicht nur gelegentlich unter Ein-
standspreis anbietet, es sei denn, dies ist sach-
lich gerechtfertigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

Verwendung im Rahmen ihrer Aufgaben abgege-
ben, liegt keine unbillige Behinderung vor. 

(5)-(6) … 
 

 
 
(5)-(6) (unverändert) 

 
 
 


